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I

(Veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

VERORDNUNG (EG) Nr. 1512/2001 DES RATES
vom 23. Juli 2001

zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Rindfleisch

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 36 und 37,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rindfleischmarkt ist wegen des erschütterten
Vertrauens der Verbraucher, die durch das Auftreten
neuer Fälle der spongiformen Rinderenzephalopathie
(BSE) beunruhigt sind und die Erzeugnisse des Rind-
fleischsektors meiden, ernsthaft gestört. Kennzeichnend
für die derzeitige Situation sind ein starker Nachfragerü-
ckgang, bedingt durch eine erhebliche Verringerung des
Verbrauchs und der Ausfuhren, sowie ein bedeutender
Rückstau an schlachtfähigen Tieren in den Haltungsbe-
trieben. Die Folge ist eine nur schwer in den Griff zu
bekommende Verschlechterung der Marktlage. Daher
sollte eine Reihe von Maßnahmen zur Marktregulierung
getroffen werden, um insbesondere das zukünftige
Erzeugungsvolumen zu reduzieren.

(2) Die Sonderprämie für männliche Rinder gemäß Artikel 4
der Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 des Rates (4) ist
eines der wichtigsten Stützungsinstrumente in der Rind-
fleischerzeugung. Die Prämiengewährung ist derzeit
durch eine regionale Höchstgrenze beschränkt. Durch
eine Senkung der Zahl der Tiere, für die die Sonder-
prämie gewährt werden kann, ließe sich der Erzeugungs-
anreiz vermindern. Deshalb sollte ausgehend von den in
den vorangegangenen Jahren geleisteten Zahlungen für
einen begrenzten Zeitraum eine Senkung der regionalen
Höchstgrenzen beschlossen werden. Um die Erzeuger
dazu zu bewegen, ihr Magervieh auf Ochsen umzu-
stellen, die längere Zeit auf der Weide gehalten werden,
sollte für Ochsen, für die als Bullen bereits eine erste

Prämie gezahlt worden ist, eine zweite Prämie gewährt
werden dürfen.

(3) Die Ausnahmeregelung, die es den Mitgliedstaaten
ermöglicht, den für die Gewährung der Sonderprämie
geltenden Grenzwert von 90 Tieren je Betrieb und
Altersklasse zu ändern oder aufzuheben, könnte zu
einem Anstieg der Zahl der prämienfähigen Tiere in
Großbetrieben führen. Um diesen Erzeugungsanreiz zu
mindern, sollte eine strikte Anwendung des genannten
Grenzwerts angestrebt werden, indem die Möglichkeit,
ihn zu ändern oder aufzuheben, an die Berücksichtigung
von Umwelt- und Beschäftigungsaspekten im Rahmen
einer Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums
geknüpft wird.

(4) Da die Rindfleischerzeugung hauptsächlich durch die
Zahl der Kühe bestimmt wird, lässt sich eine Verringe-
rung der zukünftigen Fleischerzeugung durch eine
Senkung der Zahl der Mutterkühe erreichen. Zu diesem
Zweck empfiehlt es sich, die erzeugungsreduzierende
Wirkung, die sich aus der Berücksichtigung von Färsen
bei den für die Mutterkuhprämie gemäß Artikel 6 der
Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 in Betracht
kommenden Tieren ergibt, dadurch zu verstärken, dass
für einen begrenzten Zeitraum ein Mindestanteil an
Färsen festgelegt und deren Höchstanteil angehoben
wird. Diese Auflage sollte im Vereinigten Königreich für
das Jahr 2002 nicht und für das Jahr 2003 nur begrenzt
gelten, da die dortigen Bestände durch die Maul- und
Klauenseuche reduziert wurden. Dies erfordert entspre-
chende Anpassungen der besonderen nationalen Höchst-
grenzen für Färsen gemäß Artikel 10 der Verordnung
(EG) Nr. 1254/1999. Um die Umsetzung der Maßnahme
zu vereinfachen, sollten Erzeuger, die nur wenige
Prämien beantragen, von dieser Bestimmung ausge-
nommen werden. Auch sollte zur Verringerung der
Erzeugung für einen begrenzten Zeitraum die Möglich-
keit der Neuzuteilung von in die nationale Reserve
zurückgefallenen Prämienansprüchen ausgesetzt werden.
Diese Maßnahme sollte im Vereinigten Königreich für
das Jahr 2002 nicht gelten, da die dortigen Mutterkuhbe-
stände durch die Maul- und Klauenseuche reduziert
wurden.

(1) Vorschlag vom 6.2.2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffentlicht).
(2) Stellungnahme vom 16.5.2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffent-

licht).
(3) Stellungnahme vom 25.4.2001 (noch nicht im Amtsblatt veröffent-

licht).
(4) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 21.
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(5) Die Zahl der Tiere, für die die Sonderprämie oder die
Mutterkuhprämie gewährt werden kann, ist derzeit
anhand des in Artikel 12 der Verordnung (EG) Nr. 1254/
1999 vorgesehenen Besatzdichtefaktors von 2 Großvieh-
einheiten (GVE) je Hektar begrenzt. Um die Zahl der
prämienfähigen Tiere in Intensivhaltungsbetrieben zu
verringern und damit stärker eine extensive Erzeugung
zu fördern, sollte der Besatzdichtefaktor schrittweise auf
1,9 GVE im Jahre 2002 und auf 1,8 GVE im Jahre 2003
herabgesetzt werden.

(6) Die Rindfleischmengen, die angekauft werden müssen,
um die sich derzeit aus dem Verbrauchsrückgang erge-
bende Erzeugung vom Markt zu nehmen, könnten zu
einer Überschreitung der in Artikel 47 Absatz 2 der
Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 festgesetzten Ober-
grenze führen. Um zu vermeiden, dass auf die in Artikel
47 Absatz 5 derselben Verordnung vorgesehene Rege-
lung des so genannten „Sicherheitsnetzes“ zurückge-
griffen werden muss, sollte für 2001 eine höhere Ober-
grenze eingeführt werden.

(7) Die in dieser Verordnung enthaltenen Maßnahmen
haben zum Ziel, auf die derzeitige Marktsituation zu
reagieren. Die künftige Entwicklung der Lage könnte
aber demnächst weitere Maßnahmen erforderlich
machen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EG) Nr. 1254/1999 wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 4 Absatz 2 wird folgender Unterabsatz angefügt:

„Für 2001 kann jedoch die in Buchstabe b) zweiter Gedan-
kenstrich genannte zweite Zahlung auch für Rinder
gewährt werden, für die gemäß Buchstabe a) eine erste
Zahlung geleistet wurde.“

2. In Artikel 4 Absatz 4 wird folgender Unterabsatz angefügt:

„Für die Jahre 2002 und 2003 gelten allerdings die
folgenden regionalen Höchstgrenzen:

Belgien 228 787
Dänemark 221 688
Deutschland 1 536 113
Griechenland 141 606
Spanien 643 525
Frankreich 1 734 779
Irland 1 028 153
Italien 478 997
Luxemburg 18 922
Niederlande 126 346
Österreich 338 720
Portugal 160 720
Finnland 200 000
Schweden 233 481
Vereinigtes Königreich 1 361 978.

Die Bestimmungen in den Fußnoten des Anhangs I gelten
in diesem Zeitraum fort. Die in der letzten Fußnote
genannte Höchstgrenze für das Vereinigte Königreich
beträgt in diesem Zeitraum jedoch 1 461 978.“

3. Artikel 4 Absatz 5 erster Gedankenstrich erhält folgende
Fassung:

„— auf der Grundlage objektiver Kriterien, die zu einer
Politik zur Entwicklung des ländlichen Raums
gehören, und nur unter der Bedingung, dass sie
Umwelt- und Beschäftigungsaspekte berücksichtigen,
den Grenzwert von 90 Tieren je Betrieb und Alters-
klasse ändern oder aufheben und“.

4. In Artikel 4 Absatz 7 Buchstabe b) wird folgender Satz
angefügt:

„Für Ochsen im Sinne von Absatz 2 Unterabsatz 2 wird
die Prämie jedoch auf 98 EUR festgelegt.“

5. In Artikel 6 Absatz 2 Unterabsatz 1 wird die Zahl „80 %“
durch „60 %“ und die Zahl „20 %“ durch „40 %“ ersetzt.

6. In Artikel 6 Absatz 2 werden die folgenden Unterabsätze
2, 3 und 4 eingefügt:

„In den Jahren 2002 und 2003 muss der Bestand an
Färsen jedoch mindestens 15 % des Gesamtbestands der
Tiere entsprechen, für die die Prämie beantragt worden ist.

Im Vereinigten Königreich gilt die Verpflichtung, eine
Mindestanzahl von Färsen zu halten, nicht für das Jahr
2002; für das Jahr 2003 wird der Mindestanteil auf 5 %
begrenzt.

Für Erzeuger, die weniger als 14 Mutterkuhprämien bean-
tragen, gilt die Regelung über die Mindestanzahl Färsen
nicht.“

7. In Artikel 9 Absatz 3 wird der folgende Unterabsatz ange-
fügt:

„2002 und 2003 werden jedoch Prämienansprüche, die
gemäß Absatz 4 zweiter Gedankenstrich in die nationale
Reserve zurückfallen, bis zum 31. Dezember 2003 nicht
neu zugeteilt. Für das Vereinigte Königreich gilt diese
Bestimmung nur im Jahr 2003.“

8. In Artikel 10 Absatz 1 werden die folgenden Unterabsätze
3, 4 und 5 eingefügt:

„Für die Jahre 2002 und 2003 dürfen diese besonderen
nationalen Höchstgrenzen jedoch 10 % der nationalen
Höchstgrenze des betreffenden Mitgliedstaats gemäß
Anhang II nicht unterschreiten und 40 % dieser Grenze
nicht überschreiten.

Beschließen Mitgliedstaaten in den Jahren 2002 und 2003,
die in Unterabsatz 1 vorgesehene Möglichkeit zu nutzen,
so wird die Mutterkuhprämie allen Erzeugern gewährt, die
Färsen halten, deren Zahl mindestens 5 % und höchstens
20 % der Gesamtzahl der Tiere entspricht, für die die
Prämie beantragt worden ist.

Für Erzeuger, die weniger als 14 Mutterkuhprämien bean-
tragen, gilt die Regelung über die Mindestanzahl Färsen
nicht.“

9. In Artikel 12 Absatz 1 wird der erste Satz durch die
folgenden beiden Sätze ersetzt:

„Die Gesamtzahl der Tiere eines Betriebs, für die die
Sonderprämie und die Mutterkuhprämie gewährt werden
können, wird anhand eines Besatzdichtefaktors von 2
Großvieheinheiten (GVE) je Hektar und Kalenderjahr
begrenzt. Der Besatzdichtefaktor beträgt vom 1. Januar
2002 an 1,9 GVE und vom 1. Januar 2003 an 1,8 GVE.“
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10. Artikel 47 Absatz 2 Unterabsatz 2 erhält folgende Fassung:

„Diese Ankäufe dürfen, bezogen auf die gesamte Gemeinschaft, ein Jahresvolumen von
350 000 Tonnen nicht überschreiten. Für das Jahr 2001 wird diese Obergrenze jedoch auf
500 000 Tonnen festgesetzt.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab 1. Januar 2002. Artikel 1 Nummern 1, 4 und 10 gelten jedoch ab dem Tag des In-Kraft-Tretens
dieser Verordnung.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 23. Juli 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. NEYTS-UYTTEBROECK
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1513/2001 DES RATES
vom 23. Juli 2001

zur Änderung der Verordnung Nr. 136/66/EWG und der Verordnung (EG) Nr. 1638/98 hinsichtlich
der Geltungsdauer der Beihilferegelung und der Qualitätssicherung für Olivenöl

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 37,

auf Vorschlag der Kommission,

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (1),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (2),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Mit der Verordnung (EG) Nr. 1638/98 des Rates vom
20. Juli 1998 zur Änderung der Verordnung Nr. 136/
66/EWG über die Errichtung einer gemeinsamen Markt-
organisation für Fette (3) wurden Maßnahmen für die
drei Wirtschaftsjahre 1998/1999, 1999/2000 und
2000/2001 eingeführt. Diese drei Wirtschaftsjahre
sollten der Kommission die Möglichkeit geben, die erfor-
derlichen Informationen zur Erstellung eines Vorschlags
für den Rat zur Reform der genannten gemeinsamen
Marktorganisation im Laufe des Jahres 2000 zu
sammeln. Die durch diese Verordnung eingeführten
Maßnahmen haben zu einigen Verbesserungen der
gemeinsamen Marktorganisation geführt; die Informa-
tionen, die in den beiden ersten Wirtschaftsjahren
gesammelt wurden, reichen aber nicht aus, so dass die
Kommission keine fundierten und endgültigen Schluss-
folgerungen über die ab dem 1. November 2001
geltende gemeinsame Marktorganisation für Fette ziehen
kann.

(2) Es ist erforderlich, die Ergebnisse des Übergangszeit-
raums zu bewerten, der 1998 in der Verordnung (EG)
Nr. 1638/98 und in der Verordnung (EG) Nr. 1639/98
des Rates vom 20. Juli 1998 zur Änderung der Verord-
nung (EWG) Nr. 2261/84 mit Grundregeln für die
Gewährung der Erzeugungsbeihilfe für Olivenöl und für
die Olivenerzeugerorganisationen (4) vorgesehen wurde.
Damit alle Ergebnisse der ab dem Wirtschaftsjahr 1998/
1999 durchgeführten Maßnahmen gesammelt und die
Informationen und Analysen dieses Sektors ergänzt
werden können, müssen die geltenden Vorschriften,
insbesondere die Vorschriften der Verordnung Nr. 136/
66/EWG vom 22. September 1966 über die Errichtung
einer gemeinsamen Marktorganisation für Fette (5), bis
zum Ende des Wirtschaftsjahres 2003/2004 verlängert
werden.

(3) Das Kontrollsystem für die Erzeugungsbeihilfe hängt
zum großen Teil vom reibungslosen Funktionieren des
Geografischen Informationssystems (GIS) gemäß Artikel

2 der Verordnung (EG) Nr. 1638/98 ab. Dieses GIS ist
auch für bestimmte Alternativen, die für eine künftige
Regelung zu prüfen wären, unerlässlich und für andere
Alternativen zumindest nützlich. Deshalb ist bereits jetzt
festzulegen, dass die Beihilferegelung ab dem 1.
November 2003 nur für die Olivenbäume gilt, die in
einem nachweislich funktionsfähigen GIS eingetragen
sind.

(4) Die Entwicklungen auf dem Olivenölmarkt zeigen, dass
eine einheitliche Strategie zur Qualitätsverbesserung im
weitesten Sinn notwendig ist, die auch die Umweltaus-
wirkungen berücksichtigt und insbesondere Anreize für
die Strukturierung des Sektors sowie Anpassungen bei
der Einstufung von Oliven- und Oliventresteröl umfasst.

(5) Für das reibungslose Funktionieren des Sektors sollte
zum einen eine Regelung vorgesehen werden, die den
anerkannten Organisationen der Marktteilnehmer
Anreize bietet, Programme zur Qualitätsverbesserung
und -bescheinigung durchzuführen sowie den Olivenöl-
sektor und den Olivenölmarkt effizienter zu verwalten.
Die Erarbeitung der genauen Vorschriften der künftigen
Regelung, etwa für die Gründung der betreffenden Orga-
nisationen, die Erarbeitung der betreffenden Programme,
ihre Bewertung und ihre Genehmigung durch die
Mitgliedstaaten, dürfte etwa ein Jahr in Anspruch
nehmen. Daher sollten bereits jetzt die Grundlagen für
die ab 1. November 2002 vorgesehene Regelung
geschaffen werden, damit die konkreten Maßnahmen so
bald wie möglich anlaufen können.

(6) Die Bezeichnungen und Definitionen von Oliven- und
Oliventresteröl sind teilweise unbefriedigend und
können Verbraucher und Marktteilnehmer gleicher-
maßen irreführen. Daraus ergeben sich Marktstörungen;
dies sollte durch neue Bezeichnungen und Definitionen
und durch Ersetzung des Anhangs der Verordnung Nr.
136/66/EWG verhindert werden.

(7) Damit natives Olivenöl weiterhin naturbelassen bleibt,
ist der Einsatz von chemischen oder biochemischen
Extraktionsmitteln bei diesem Öl auszuschließen.

(8) Durch die Fortschritte in der Erzeugung und in den
Mühlen hat der Anteil der Kategorien „natives Olivenöl“
und „natives Olivenöl extra“ gegenüber den Kategorien
„gewöhnliches Olivenöl“ bzw. „Lampantöl“ immer
stärker zugenommen. Damit diese Entwicklung bei der
Einstufung von nativem Olivenöl berücksichtigt wird
und auch den Verbrauchern zugute kommt, sollte der
höchstzulässige Gehalt an Fettsäuren bei „nativem
Olivenöl extra“ gesenkt, die Kategorie „gewöhnliches
natives Olivenöl“ gestrichen und diese der Kategorie
„Lampantöl“ zugeordnet werden.

(1) Stellungnahme vom 17. Mai 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröf-
fentlicht).

(2) Stellungnahme vom 30. Mai 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröf-
fentlicht).

(3) ABl. L 210 vom 28.7.1998, S. 32.
(4) ABl. L 210 vom 28.7.1998, S. 38.
(5) ABl. 172 vom 30.9.1966, S. 3025/66. Verordnung zuletzt geändert

durch die Verordnung (EG) Nr. 2826/2000 (ABl. L 328 vom
23.12.2000, S. 2).
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(9) Die Gattungsbezeichnung „Olivenöl“ wird derzeit
verwendet, um die Kategorie Olivenöl gemäß Nummer 3
des Anhangs der Verordnung Nr. 136/66/EWG zu
bezeichnen, einen Verschnitt von raffiniertem Olivenöl
mit nativem Olivenöl, ausgenommen Lampantöl. Dies
führt zu Verwechslungen, die einen unkundigen
Verbraucher irreführen und zu Marktstörungen führen
können. Daher sollten Verschnitte besonders gekenn-
zeichnet werden, ohne dass diese Kategorie, deren Merk-
male von vielen Verbrauchern geschätzt werden, abge-
wertet wird.

(10) Aufgrund der Fortschritte in der Raffinationsindustrie
kann die Definition für „raffiniertes Olivenöl“ in Bezug
auf den höchstzulässigen Säuregehalt geändert werden.

(11) Die Definition für „rohes Oliventresteröl“ sollte mecha-
nisch gewonnene Öle einschließen, die — mit
Ausnahme bestimmter Merkmale — Lampantöl entspre-
chen, da einige dieser Öle die typischen Merkmale von
rohem Oliventresteröl aufweisen.

(12) Damit der Sektor sich auf die neuen Bezeichnungen und
Definitionen einstellen kann, sollten diese generell erst
nach zwei Jahren zwingend vorgeschrieben werden.

(13) Die Maßnahmen zur Durchführung der Verordnung Nr.
136/66/EWG sollten gemäß dem Beschluss 1999/
468/EG des Rates vom 28. Juni 1999 zur Festlegung
der Modalitäten für die Ausübung der der Kommission
übertragenen Durchführungsbefugnisse (1) erlassen
werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung Nr. 136/66/EWG wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 4 Absatz 2 wird die Angabe „die Wirtschaftsjahre
1998/99 bis 2000/01“ durch die Angabe „die Wirtschafts-
jahre 1998/1999 bis 2003/2004“ ersetzt.

2. Artikel 5 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 wird die Angabe „die Wirtschaftsjahre 1998/
99 bis 2000/2001“ durch die Angabe „die Wirtschafts-
jahre 1998/1999 bis 2003/2004“ ersetzt.

b) In Absatz 9 Unterabsatz 1 werden die Worte „zur
Verbesserung der Qualität der Ölerzeugung“ durch „zur
Verbesserung der Qualität der Olivenöl- und Tafeloliven-
erzeugung“ ersetzt.

c) In Absatz 9 Unterabsatz 2

i) wird die Angabe „die Wirtschaftsjahre 1998/99 bis
2000/2001“ durch die Angabe „die Wirtschaftsjahre
1998/1999 bis 2003/2004“ ersetzt;

ii) wird das Wort „Olivenölerzeugern“ durch die Worte
„Olivenöl- und Tafelolivenerzeugern“ ersetzt.

3. In Artikel 20d Absatz 1 Unterabsatz 2 wird die Angabe „die
Wirtschaftsjahre 1998/99 bis 2000/2001“ durch die
Angabe „die Wirtschaftsjahre 1998/1999 bis 2003/2004“
ersetzt.

4. Artikel 37 wird aufgehoben.

5. Artikel 38 erhält folgende Fassung:

„Artikel 38

(1) Die Kommission wird von einem ‚Verwaltungsaus-
schuss für Fette‘ (nachstehend ‚Ausschuss‘ genannt) unter-
stützt.

(2) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so gelten
die Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf einen Monat festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.“

6. Der Anhang wird durch den Anhang dieser Verordnung
ersetzt.

Artikel 2

Die Verordnung (EG) Nr. 1638/98 wird wie folgt geändert:

1. In Artikel 2 wird

a) in Absatz 1 Unterabsatz 1 die Angabe „den Wirtschafts-
jahren 1998/1999 bis 2000/2001“ durch die Angabe
„den Wirtschaftsjahren 1998/1999 bis 2002/2003“
ersetzt;

b) in Absatz 2 Unterabsatz 2 die Angabe „in den drei
Wirtschaftsjahren von 1998/99 bis 2000/2001“ durch
die Angabe „in den drei Wirtschaftsjahren von 1998/
1999 bis 2002/2003“ ersetzt;

c) in Absatz 4 die Angabe „die Wirtschaftsjahre 1998/1999
bis 2000/2001“ durch die Angabe „die Wirtschaftsjahre
1998/1999 bis 2002/2003“ ersetzt.

2. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 2a

Vom 1. November 2003 an können Olivenbäume und die
betreffenden Flächen, deren Vorhandensein nicht mittels
eines geografischen Informationssystems gemäß Artikel 2
nachgewiesen wird, sowie deren Ölertrag bei der Erzeu-
gungsbeihilfe für Olivenöl im Rahmen der geltenden
gemeinsamen Marktorganisation für Fette nicht berücksich-
tigt werden.“

3. In Artikel 3 Absatz 2 wird die Angabe „des Jahres 2000“
durch die Angabe „des Jahres 2003“ und das Datum „1.
November 2001“ durch das Datum „1. November 2004“
ersetzt.(1) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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4. Folgender Artikel wird eingefügt:

„Artikel 4a

(1) Im Rahmen der ab 1. November 2002 geltenden
gemeinsamen Marktorganisation für Fette können die
Olivenöl erzeugenden Mitgliedstaaten im Rahmen
bestimmter Höchstgrenzen einen Teil der gegebenenfalls für
die Olivenöl- und/oder Tafelolivenerzeuger vorgesehenen
Beihilfen einbehalten, um die Gemeinschaftsfinanzierung
der Aktionsprogramme der anerkannten Erzeugerorganisa-
tionen, anerkannten Branchenverbände und anderer aner-
kannter Organisationen der Marktteilnehmer oder ihrer
Vereinigungen in einem oder mehreren der folgenden
Bereiche zu finanzieren:

a) die Betreuung und administrative Verwaltung des
Olivenöl- und Tafelolivensektors und -marktes,

b) die Verbesserung der Umweltauswirkungen des Oliven-
anbaus,

c) die Verbesserung der Erzeugungsqualität von Olivenöl
und Tafeloliven,

d) das Rückverfolgbarkeitssystem, die Zertifizierung und der
Schutz der Olivenöl- und Tafelolivenqualität, unter der
Aufsicht der einzelstaatlichen Verwaltungen.

(2) Für den Zweck dieses Artikels bedeutet der Ausdruck
‚anerkannter Branchenverband‘ eine juristische Einheit,
— die aus Vertretern der mit der Erzeugung und/oder dem

Handel in und/oder der Verarbeitung von Produkten
nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstaben c) und d) der
Verordnung 136/66/EWG zusammenhängenden Wirt-
schaftszweige gebildet wird;

— die auf Initiative aller oder einiger Organisationen oder
Vereinigungen gebildet worden ist, aus der sie sich
zusammensetzen;

— die von dem Mitgliedstaat, in dem sie tätig sind, aner-
kannt wurden.

(3) Die in Absatz 1 genannten Höchstgrenzen werden
festgesetzt, um die Entstehung von Marktverzerrungen zu
vermeiden, und zwar:
— vom Rat auf Vorschlag der Kommission für alle betref-

fenden Tätigkeiten und anschließend
— von der Kommission für jeden der in Absatz 1

genannten Bereiche nach dem Verwaltungsverfahren
gemäß Artikel 4 des Beschlusses 1999/468/EG.

Im Rahmen der festgesetzten Höchstgrenzen fördert die
Gemeinschaft die Aktionsprogramme gemäß Absatz 1 mit
demselben Betrag, den der betreffende Mitgliedstaat hierfür
aufwendet. Die Finanzierung durch die Gemeinschaft betrifft
die förderfähigen Kosten und beträgt:
— bei Tätigkeiten in Bereichen gemäß den Buchstaben a)

und b) höchstens 100 %,
— bei Anlageinvestitionen höchstens 100 % und bei den

anderen Tätigkeiten in dem Bereich gemäß Buchstabe c)
höchstens 75 %,

— bei Tätigkeiten in dem Bereich gemäß Buchstabe d)
höchstens 50 %.

Die Finanzierung des Restbetrags erfolgt durch die Mitglied-
staaten unter Berücksichtigung der finanziellen Beteiligung
der Marktteilnehmer, die bei den Tätigkeiten in dem Bereich
gemäß Absatz 1 Buchstaben c) und d) verpflichtend ist und
bei den Maßnahmen gemäß Buchstabe d) mindestens 25 %
beträgt.

(4) Die Kommission legt nach dem Verfahren des Arti-
kels 38 der Verordnung Nr. 136/66/EWG Folgendes fest:

a) die Bedingungen für die Zulassung der Organisationen
der Marktteilnehmer oder ihrer Vereinigungen;

b) die in Frage kommenden Aktionen für die Programme in
den vier Bereichen gemäß Absatz 1;

c) die Verfahren für die Genehmigung der Programme
durch die Mitgliedstaaten;

d) die Kontroll- und Sanktionsmaßnahmen;

e) die sonstigen gegebenenfalls für die zügige Umsetzung
dieser Programme ab dem 1. November 2002 notwen-
digen Modalitäten.“

5. In Artikel 5 Absatz 1 wird das Datum „1. November 2001“
durch das Datum „1. November 2004“ ersetzt.

Artikel 3

Diese Verordnung tritt am siebten Tag nach ihrer Veröffent-
lichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt ab dem 1. November 2001. Artikel 1 Absatz 6 (Erset-
zung des Anhangs der Verordnung Nr. 136/66/EWG) gilt
jedoch ab dem 1. November 2003, mit Ausnahme von
Nummer 4 des betreffenden Anhangs.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 23. Juli 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. NEYTS-UYTTEBROECK
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ANHANG

„ANHANG

BEZEICHNUNGEN UND DEFINITIONEN FÜR OLIVENÖL UND OLIVENTRESTERÖL NACH ARTIKEL 35

1. NATIVE OLIVENÖLE

Öle, die aus der Frucht des Olivenbaumes ausschließlich durch mechanische oder sonstige physikalische Verfahren
unter Bedingungen, die nicht zu einer Verschlechterung des Öls führen, gewonnen wurden und die keine andere
Behandlung erfahren haben als Waschen, Dekantieren, Zentrifugieren und Filtrieren, ausgenommen Öle, die durch
Lösungsmittel, durch chemische oder biochemische Hilfsmittel oder durch Wiederveresterungsverfahren gewonnen
wurden, sowie jede Mischung mit Ölen anderer Art.

Diese Öle werden in folgende Güteklassen und Bezeichnungen eingeteilt:

a) Natives Olivenöl extra:

Natives Olivenöl mit einem Gehalt an freien Fettsäuren, berechnet als Ölsäure, von höchstens 0,8 g je 100 g sowie
den sonstigen für diese Kategorie vorgesehenen Merkmalen.

b) Natives Olivenöl:

Natives Olivenöl mit einem Gehalt an freien Fettsäuren, berechnet als Ölsäure, von höchstens 2 g je 100 g sowie
den sonstigen für diese Kategorie vorgesehenen Merkmalen.

c) Lampantöl:

Natives Olivenöl mit einem Gehalt an freien Fettsäuren, berechnet als Ölsäure, von mehr als 2 g je 100 g und/oder
den sonstigen für diese Kategorie vorgesehenen Merkmalen.

2. RAFFINIERTES OLIVENÖL

Durch Raffinieren von nativen Olivenölen gewonnenes Öl mit einem Gehalt an freien Fettsäuren, berechnet als
Ölsäure, von höchstens 0,3 g je 100 g sowie den sonstigen für diese Kategorie vorgesehenen Merkmalen.

3. OLIVENÖL — BESTEHEND AUS RAFFINIERTEN OLIVENÖLEN UND NATIVEN OLIVENÖLEN

Verschnitt von raffiniertem Olivenöl mit nativen Olivenölen, außer Lampantöl, mit einem Gehalt an freien Fettsäuren,
berechnet als Ölsäure, von höchstens 1 g je 100 g sowie den sonstigen für diese Kategorie vorgesehenen Merkmalen.

4. ROHES OLIVENTRESTERÖL

Olivenöl aus Oliventrester, das durch Behandlung mit Lösungsmitteln oder auf physikalische Weise gewonnen wurde,
oder das, mit Ausnahme bestimmter Merkmale, Lampantöl entspricht, mit Ausnahme von durch Wiederveresterungs-
verfahren gewonnene oder durch Mischung mit Ölen anderer Art gewonnene Öle und mit den sonstigen für diese
Kategorie vorgesehenen Merkmalen.

5. RAFFINIERTES OLIVENTRESTERÖL

Durch Raffinieren von rohem Oliventresteröl gewonnenes Öl, mit einem Gehalt an freien Fettsäuren, berechnet als
Ölsäure, von höchstens 0,3 g je 100 g sowie den sonstigen für diese Kategorie vorgesehenen Merkmalen.

6. OLIVENTRESTERÖL

Verschnitt von raffiniertem Oliventresteröl mit nativen Olivenölen, ausgenommen Lampantöl, mit einem Gehalt an
freien Fettsäuren, berechnet als Ölsäure von höchstens 1 g je 100 g sowie den sonstigen für diese Kategorie
vorgesehenen Merkmalen.“
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1514/2001 DES RATES
vom 23. Juli 2001

zur Änderung der Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 über die gemeinsame Marktorganisation für
Hopfen

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf die Artikel 36 und 37,

auf Vorschlag der Kommission (1),

nach Stellungnahme des Europäischen Parlaments (2),

nach Stellungnahme des Wirtschafts- und Sozialausschusses (3),

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß Artikel 12 Absatz 5 der Verordnung (EWG) Nr.
1696/71 des Rates (4) wird die Höhe der Beihilfe für in
der Gemeinschaft erzeugten Hopfen für einen Zeitraum
von fünf Jahren ab der Ernte 1996 bis zur Ernte 2000
festgesetzt.

(2) Die Kommission hat dem Rat gemäß Artikel 18 der
Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 einen Bericht über die
Lage des Hopfensektors in der Europäischen Gemein-
schaft vorgelegt. Diesem Bericht zufolge findet eine
schrittweise Anpassung der Erzeugung an die Anforde-
rungen der Nachfrage statt, und zwar sowohl quantitativ
durch Rückgang der Flächen und der erzeugten Mengen
als auch qualitativ durch eine Umstellung insbesondere
auf diejenigen Sorten, für die in der Brauindustrie die
größte Nachfrage herrscht.

(3) Es ist angezeigt, den derzeit geltenden Beihilfebetrag für
die Dauer von drei Jahren fortzuschreiben und einen
Bericht vorzusehen, der diesen neuen Zeitraum umfasst.

(4) Die zur Durchführung der Verordnung (EWG) Nr. 1696/
71 erforderlichen Maßnahmen sollten gemäß dem
Beschluss 1999/468/EG des Rates vom 28. Juni 1999
zur Festlegung der Modalitäten für die Ausübung der der
Kommission übertragenen Durchführungsbefugnisse (5)
erlassen werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Verordnung (EWG) Nr. 1696/71 wird wie folgt geändert:

1. Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe a) erhält folgende Fassung:

„a) Die Höhe dieser Beihilfe je Hektar ist für alle Sorten-
gruppen gleich. Sie wird ab der Ernte 1996 für einen
Zeitraum von acht Jahren auf 480 EUR/ha festgesetzt.“

2. Artikel 12 Absatz 5 Buchstabe d) erhält folgende Fassung:

„d) Die Einbehaltung der Beihilfe ist während eines Zeit-
raums von höchstens drei Jahren kumulierbar; am Ende
dieses Zeitraums muss die Beihilfe in voller Höhe ausge-
geben sein.“

3. In Artikel 18 Absatz 2 wird das Datum „1. September
2000“ durch das Datum „31. Dezember 2003“ ersetzt.

4. Artikel 19 wird gestrichen.

5. Artikel 20 erhält folgende Fassung:

„Artikel 20

(1) Die Kommission wird von einem Verwaltungsaus-
schuss für Hopfen (nachstehend ‚Ausschuss‘ genannt) unter-
stützt.

(2) Wird auf diesen Artikel Bezug genommen, so gelten
die Artikel 4 und 7 des Beschlusses 1999/468/EG.

Der Zeitraum nach Artikel 4 Absatz 3 des Beschlusses
1999/468/EG wird auf einen Monat festgesetzt.

(3) Der Ausschuss gibt sich eine Geschäftsordnung.“

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am dritten Tag nach ihrer Veröffentli-
chung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinbschaften in Kraft.

Sie gilt mit Wirkung vom 1. Januar 2001.

(1) ABl. C 96 E vom 27.3.2001, S. 345.
(2) Stellungnahme vom 13. Juni 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröf-

fentlicht).
(3) Stellungnahme vom 25. April 2001 (noch nicht im Amtsblatt veröf-

fentlicht).
(4) ABl. L 175 vom 4.8.1971, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch

die Verordnung (EG) Nr. 191/2000 (ABl. L 23 vom 28.1.2000,
S. 4).

(5) ABl. L 184 vom 17.7.1999, S. 23.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 23. Juli 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. NEYTS-UYTTEBROECK
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1515/2001 DES RATES
vom 23. Juli 2001

über die möglichen Maßnahmen der Gemeinschaft aufgrund eines vom WTO-Streitbeilegungsgre-
mium angenommenen Berichts über Antidumping- oder Antisubventionsmaßnahmen

DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft, insbesondere auf Artikel 133,

auf Vorschlag der Kommission,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der Rat hat mit der Verordnung (EG) Nr. 384/96 (1) eine
gemeinsame Regelung für den Schutz gegen gedumpte
Einfuhren aus nicht zur Europäischen Gemeinschaft
gehörenden Ländern erlassen.

(2) Der Rat hat mit der Verordnung (EG) Nr. 2026/97 (2)
eine gemeinsame Regelung für den Schutz gegen
subventionierte Einfuhren aus nicht zur Europäischen
Gemeinschaft gehörenden Ländern erlassen.

(3) Im Rahmen des Marrakesch-Übereinkommens zur
Errichtung der Welthandelsorganisation (WTO) wurde
eine Vereinbarung über Regeln und Verfahren zur Beile-
gung von Streitigkeiten (Streitbeilegungsvereinbarung)
erzielt. Mit dieser Streitbeilegungsvereinbarung wurde
ein Streitbeilegungsgremium (SBG) eingesetzt.

(4) Es müssen besondere Regeln festgelegt werden, damit
die Gemeinschaft eine aufgrund der Verordnung (EG) Nr.
384/96 bzw. der Verordnung (EG) Nr. 2026/97
ergriffene Maßnahme mit den Empfehlungen und Fest-
stellungen in einem vom SBG angenommenen Bericht in
Einklang bringen kann, sofern sie dies für angemessen
erachtet.

(5) Die Organe der Gemeinschaft können es für angemessen
erachten, aufgrund der Verordnung (EG) Nr. 384/96
bzw. der Verordnung (EG) Nr. 2026/97 ergriffene
Maßnahmen einschließlich solcher, die nicht Gegenstand
eines Verfahrens auf der Grundlage der Streitbeilegungs-
vereinbarung waren, aufzuheben oder zu ändern oder
diesbezüglich andere besondere Maßnahmen zu
ergreifen, um den rechtlichen Auslegungen in einem
vom SBG angenommenen Bericht Rechnung zu tragen.
Ferner sollten die Organe der Gemeinschaft solche
Maßnahmen gegebenenfalls aussetzen oder überprüfen
können.

(6) Für die Inanspruchnahme der Streitbeilegungsvereinba-
rung gelten keine Fristen. Die Empfehlungen in
Berichten, die vom SBG angenommen werden, gelten
nur für die Zukunft. Daher sollte festgelegt werden, dass
aufgrund der vorliegenden Verordnung ergriffene

Maßnahmen vorbehaltlich anders lautender Bestim-
mungen ab dem Tag ihres Inkrafttretens wirksam sind
und folglich nicht zur Erstattung der vor diesem Zeit-
punkt erhobenen Zölle Anlass geben —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Nimmt das SBG einen Bericht über eine aufgrund der
Verordnung (EG) Nr. 384/96, der Verordnung (EG) Nr. 2026/
97 oder der vorliegenden Verordnung ergriffene Maßnahme
der Gemeinschaft (nachstehend „angefochtene Maßnahme“
genannt) an, so kann der Rat mit einfacher Mehrheit auf
Vorschlag der Kommission nach Konsultationen in dem mit
Artikel 15 der Verordnung (EG) Nr. 384/96 bzw. Artikel 25
der Verordnung (EG) Nr. 2026/97 eingesetzten Beratenden
Ausschuss (nachstehend „Beratender Ausschuss“ genannt) eine
oder mehrere der nachstehenden Maßnahmen ergreifen, sofern
er dies für angemessen erachtet:

a) Aufhebung oder Änderung der angefochtenen Maßnahme
oder,

b) andere besondere Maßnahmen, die unter den Umständen
des Einzelfalls angemessen erscheinen.

(2) Zur Ergreifung von Maßnahmen gemäß Absatz 1 kann
die Kommission die interessierten Parteien auffordern, alle
erforderlichen Informationen zu übermitteln, um die Angaben
zu ergänzen, die während der Untersuchung eingeholt wurden,
die zur Annahme der angefochtenen Maßnahme führte.

(3) Ist es angemessen, vor oder gleichzeitig mit dem
Ergreifen von Maßnahmen gemäß Absatz 1 eine Überprüfung
durchzuführen, so leitet die Kommission nach Konsultationen
im Beratenden Ausschuss eine solche Überprüfung ein.

(4) Ist es angemessen, die angefochtene oder geänderte
Maßnahme auszusetzen, so beschließt der Rat mit einfacher
Mehrheit auf Vorschlag der Kommission nach Konsultationen
im Beratenden Ausschuss eine solche Aussetzung für einen
begrenzten Zeitraum.

Artikel 2

(1) Der Rat kann auch Maßnahmen gemäß Artikel 1 Absatz
1 ergreifen, um den rechtlichen Auslegungen in einem vom
SBG angenommenen Bericht in Bezug auf eine nicht angefoch-
tene Maßnahme Rechnung zu tragen, sofern er dies für ange-
messen erachtet.

(1) ABl. L 56 vom 6.3.1996, S. 1. Verordnung zuletzt geändert durch
die Verordnung (EG) Nr. 2238/2000 (ABl. L 257 vom 11.10.2000,
S. 2).

(2) ABl. L 288 vom 21.10.1997, S. 1.
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(2) Zur Ergreifung von Maßnahmen gemäß Absatz 1 kann
die Kommission die interessierten Parteien auffordern, alle
erforderlichen Informationen zu übermitteln, um die Angaben
zu ergänzen, die während der Untersuchung eingeholt wurden,
die zur Annahme der nicht angefochtenen Maßnahme führte.

(3) Ist es angemessen, vor oder gleichzeitig mit dem
Ergreifen von Maßnahmen gemäß Absatz 1 eine Überprüfung
durchzuführen, so leitet die Kommission nach Konsultationen
im Beratenden Ausschuss eine solche Überprüfung ein.

(4) Ist es angemessen, eine nicht angefochtene oder geän-
derte Maßnahme auszusetzen, so beschließt der Rat mit ein-
facher Mehrheit auf Vorschlag der Kommission nach Konsulta-
tionen im Beratenden Ausschuss eine solche Aussetzung für
einen begrenzten Zeitraum.

Artikel 3

Sofern nichts anderes bestimmt ist, sind Maßnahmen aufgrund
der vorliegenden Verordnung ab ihrem Inkrafttreten wirksam
und geben nicht zur Erstattung der vor diesem Zeitpunkt erho-
benen Zölle Anlass.

Artikel 4

Diese Verordnung tritt am Tag ihrer Veröffentlichung im Amts-
blatt der Europäischen Gemeinschaften in Kraft.

Sie gilt für nach dem 1. Januar 2001 vom SBG angenommene
Berichte.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Geschehen zu Brüssel am 23. Juli 2001.

Im Namen des Rates

Der Präsident

A. NEYTS-UYTTEBROECK
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1516/2001 DER KOMMISSION
vom 25. Juli 2001

zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestimmung der im Sektor Obst und Gemüse
geltenden Einfuhrpreise

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 3223/94 der Kommission
vom 21. Dezember 1994 mit Durchführungsbestimmungen
zur Einfuhrregelung für Obst und Gemüse (1), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 1498/98 (2), insbesondere auf
Artikel 4 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die in Anwendung der Ergebnisse der multilateralen
Handelsverhandlungen der Uruguay-Runde von der
Kommission festzulegenden, zur Bestimmung der
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigenden Kriterien
sind in der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 für die in

ihrem Anhang angeführten Erzeugnisse und Zeiträume
festgelegt.

(2) In Anwendung der genannten Kriterien sind die im
Anhang zur vorliegenden Verordnung ausgewiesenen
pauschalen Einfuhrwerte zu berücksichtigen —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die in Artikel 4 der Verordnung (EG) Nr. 3223/94 genannten
pauschalen Einfuhrwerte sind in der Tabelle im Anhang zur
vorliegenden Verordnung festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Juli 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Juli 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 337 vom 24.12.1994, S. 66.
(2) ABl. L 198 vom 15.7.1998, S. 4.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 25. Juli 2001 zur Festlegung pauschaler Einfuhrwerte für die Bestim-
mung der im Sektor Obst und Gemüse geltenden Einfuhrpreise

(EUR/100 kg)

KN-Code Drittland-Code (1) Pauschaler
Einfuhrpreis

0702 00 00 052 74,1
999 74,1

0707 00 05 052 66,8
999 66,8

0709 90 70 052 72,8
999 72,8

0805 30 10 388 78,4
524 88,4
528 66,4
999 77,7

0806 10 10 052 120,0
508 164,7
600 103,7
624 120,7
999 127,3

0808 10 20, 0808 10 50, 0808 10 90 388 96,7
400 82,6
404 122,9
508 105,3
512 104,1
524 64,6
528 64,2
720 127,3
800 215,3
804 104,2
999 108,7

0808 20 50 052 133,4
388 78,4
512 71,3
528 69,4
999 88,1

0809 10 00 052 183,3
064 123,9
999 153,6

0809 20 95 052 277,1
061 258,3
400 242,0
404 246,4
999 256,0

0809 30 10, 0809 30 90 052 136,5
999 136,5

0809 40 05 064 80,7
066 78,9
624 231,2
999 130,3

(1) Nomenklatur der Länder gemäß der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission (ABl. L 243 vom 28.9.2000,
S. 14). Der Code „999“ steht für „Verschiedenes“.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1517/2001 DER KOMMISSION
vom 25. Juli 2001

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Ausfuhrerstattung für Weißzucker für die im Rahmen der
Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1531/2000 durchgeführte 49.

Teilausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1531/2000 der
Kommission vom 13. Juli 2000 betreffend eine Dauer-
ausschreibung für die Festsetzung von Abschöpfungen
und/oder Erstattungen bei der Ausfuhr von Weiß-
zucker (2), geändert durch die Verordnung (EG) Nr.
1264/2001 (3), werden Teilausschreibungen für die
Ausfuhr dieses Zuckers durchgeführt.

(2) Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1531/2000 ist gegebenenfalls ein Höchstbetrag der
Ausfuhrerstattung für die betreffende Teilausschreibung
insbesondere unter Berücksichtigung der Lage und der

voraussichtlichen Entwicklung des Zuckermarktes in der
Gemeinschaft sowie des Weltmarktes festzusetzen.

(3) Nach Prüfung der Angebote sind für die 49. Teilaus-
schreibung die in Artikel 1 genannten Bestimmungen
festzulegen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1531/2000 durchge-
führte 49. Teilausschreibung für Weißzucker wird eine
Ausfuhrerstattung von höchstens 38,625 EUR/100 kg festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Juli 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Juli 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1.
(2) ABl. L 175 vom 14.7.2000, S. 69.
(3) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 61.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1518/2001 DER KOMMISSION
vom 25. Juli 2001

zur Festsetzung des Höchstbetrags der Ausfuhrerstattung für Weißzucker für die im Rahmen der
Dauerausschreibung gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1430/2001 durchgeführte erste

Teilausschreibung

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1430/2001 der
Kommission vom 13. Juli 2001 betreffend eine Dauer-
ausschreibung für die Festsetzung von Abschöpfungen
und/oder Erstattungen bei der Ausfuhr von Weiß-
zucker (2), werden Teilausschreibungen für die Ausfuhr
dieses Zuckers durchgeführt.

(2) Gemäß Artikel 9 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr.
1430/2001 ist gegebenenfalls ein Höchstbetrag der
Ausfuhrerstattung für die betreffende Teilausschreibung
insbesondere unter Berücksichtigung der Lage und der
voraussichtlichen Entwicklung des Zuckermarktes in der
Gemeinschaft sowie des Weltmarktes festzusetzen.

(3) Nach Prüfung der Angebote sind für die erste Teilaus-
schreibung die in Artikel 1 genannten Bestimmungen
festzulegen.

(4) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für die gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1430/2001 durchge-
führte erste Teilausschreibung für Weißzucker wird eine
Ausfuhrerstattung von höchstens 40,020 EUR/100 kg festge-
setzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Juli 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Juli 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1.
(2) ABl. L 192 vom 14.7.2001, S. 3.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1519/2001 DER KOMMISSION
vom 25. Juli 2001

zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der zusätzlichen Einfuhrzölle für Melasse im
Zuckersektor

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1422/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen für die
Einfuhr von Melasse im Zuckersektor und zur Änderung der
Verordnung (EWG) Nr. 785/68 (2), insbesondere auf Artikel 1
Absatz 2 und Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 wird der cif-
Preis bei der Einfuhr von Melasse, im folgenden „reprä-
sentativer Preis“ genannt, nach Maßgabe der Verordnung
(EWG) Nr. 785/68 der Kommission (3) bestimmt. Dieser
Preis gilt für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der
genannten Verordnung.

(2) Der repräsentative Preis für Melasse wird für einen
Grenzübergangsort der Gemeinschaft, in diesem Fall
Amsterdam, festgesetzt. Der Preis muss auf der Grund-
lage der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten auf dem
Weltmarkt unter Berücksichtigung der nach Maßgabe
der etwaigen Qualitätsunterschiede gegenüber der Stan-
dardqualität berichtigten Notierungen oder Preise dieses
Marktes berechnet werden. Die Standardqualität für
Melasse ist in der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 festge-
legt.

(3) Zur Feststellung der günstigsten Einkaufsmöglichkeiten
auf dem Weltmarkt müssen alle Informationen betref-
fend die Angebote auf dem Weltmarkt, die auf den
wichtigen Märkten in Drittländern festgestellten Preise
und die Verkaufsabschlüsse im Rahmen des internatio-
nalen Handels berücksichtigt werden, die die Kommis-
sion von den Mitgliedstaaten erhält bzw. die ihr aus
eigenen Quellen vorliegen. Bei dieser Feststellung gemäß
Artikel 7 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68 ist es
möglich, den Durchschnitt mehrerer Preise zugrunde zu
legen, soweit dieser Durchschnitt für die tatsächliche
Markttendenz als repräsentativ gelten kann.

(4) Nicht berücksichtigt werden die Informationen, wenn
die Ware nicht gesund und von handelsüblicher Qualität
ist oder wenn der Angebotspreis nur eine geringe, für

den Markt nicht repräsentative Menge betrifft. Außerdem
sind Angebotspreise auszuschließen, die als für die
tatsächliche Markttendenz nicht repräsentativ gelten.

(5) Um vergleichbare Angaben für Melasse der Standardqua-
lität zu erhalten, müssen die Preise je nach Qualität der
angebotenen Melasse nach Maßgabe der in Anwendung
von Artikel 6 der Verordnung (EWG) Nr. 785/68
erzielten Ergebnisse erhöht oder verringert werden.

(6) Ein repräsentativer Preis kann ausnahmsweise während
eines begrenzten Zeitraums auf unveränderter Höhe
beibehalten werden, wenn der Angebotspreis, der als
Grundlage für die vorangegangene Festsetzung des
repräsentativen Preises gedient hat, der Kommission
nicht zur Kenntnis gelangt ist und die vorliegenden,
offenbar für die effektive Markttendenz nicht repräsenta-
tiven Angebotspreise zu plötzlichen und erheblichen
Änderungen des repräsentativen Preises führen würden.

(7) Besteht zwischen dem Auslösungspreis für das fragliche
Erzeugnis und dem repräsentativen Preis ein Unter-
schied, so sind nach Maßgabe von Artikel 3 der Verord-
nung (EG) Nr. 1422/95 zusätzliche Einfuhrzölle festzu-
setzen. Bei Aussetzung der Einfuhrzölle gemäß Artikel 5
der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 sind für diese Zölle
besondere Beträge festzusetzen.

(8) Aus der Anwendung dieser Bestimmungen ergibt sich,
dass die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle
bei der Einfuhr der betreffenden Erzeugnisse nach
Maßgabe des Anhangs dieser Verordnung festzusetzen
sind.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die repräsentativen Preise und die zusätzlichen Zölle bei der
Einfuhr der Erzeugnisse des Artikels 1 der Verordnung (EG) Nr.
1422/95 werden entsprechend dem Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Juli 2001 in Kraft.

(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1.
(2) ABl. L 141 vom 24.6.1995, S. 12.
(3) ABl. L 145 vom 27.6.1968, S. 12.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Juli 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

ANHANG

der Verordnung der Kommission vom 25. Juli 2001 zur Festsetzung der repräsentativen Preise und der
zusätzlichen Zölle der Einfuhr von Melasse im Zuckersektor

(in EUR)

KN-Code
Repräsentativer Preis

pro 100 kg Eigengewicht
des Erzeugnisses

Zusätzlicher Zoll
pro 100 kg Eigengewicht

des Erzeugnisses

Bei der Einfuhr
des Erzeugnisses

wegen der Aussetzung gemäß
Artikel 5 der Verordnung

(EG) Nr. 1422/95
anzuwendender Betrag (2)
pro 100 kg Eigengewicht

1703 10 00 (1) 10,11 — 0

1703 90 00 (1) 13,21 — 0

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 785/68.
(2) Dieser Betrag ersetzt gemäß Artikel 5 der Verordnung (EG) Nr. 1422/95 den für diese Erzeugnisse festgesetzten Zollsatz des Gemein-

samen Zolltarifs.



DE Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften 26.7.2001L 201/18

VERORDNUNG (EG) Nr. 1520/2001 DER KOMMISSION
vom 25. Juli 2001

zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker und Rohzucker in unverändertem
Zustand

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1), insbesondere auf Artikel 27 Absatz 5 Unterabsatz 2,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Nach Artikel 27 der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001
kann der Unterschied zwischen den Notierungen oder
Preisen auf dem Weltmarkt der in Artikel 1 Absatz 1
Buchstabe a) der angeführten Verordnung genannten
Erzeugnisse und den Preisen dieser Erzeugnisse in der
Gemeinschaft durch eine Erstattung bei der Ausfuhr
ausgeglichen werden.

(2) Gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 sind die
Erstattungen für den nicht denaturierten und in unverän-
dertem Zustand ausgeführten Weißzucker und
Rohzucker unter Berücksichtigung der Lage auf dem
Markt der Gemeinschaft und auf dem Weltzuckermarkt
und insbesondere der in Artikel 28 der angeführten
Verordnung genannten Preise und Kostenelemente fest-
zusetzen. Nach demselben Artikel sind zugleich die wirt-
schaftlichen Aspekte der beabsichtigten Ausfuhr zu
berücksichtigen.

(3) Für Rohzucker ist die Erstattung für die Standardqualität
festzusetzen. Diese ist in Anhang I, Punkt 2 der Verord-
nung (EG) Nr. 1260/2001 festgelegt worden. Diese
Erstattung ist im Übrigen gemäß Artikel 28 Absatz 4 der
Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 festzusetzen. Kandis-
zucker wurde in der Verordnung (EG) Nr. 2135/95 der
Kommission vom 7. September 1995 mit Durchfüh-
rungsvorschriften für die Gewährung von Ausfuhrerstat-
tungen im Zuckersektor (2) definiert. Die so berechnete
Erstattung muss bei aromatisiertem oder gefärbtem
Zucker für dessen Saccharosegehalt gelten und somit für
1 v. H. dieses Gehalts festgesetzt werden.

(4) Die Lage auf dem Weltmarkt oder die besonderen Erfor-
dernisse bestimmter Märkte können es notwendig

machen, die Erstattung für Zucker nach der Bestimmung
in unterschiedlicher Höhe festzusetzen.

(5) In besonderen Fällen kann der Erstattungsbetrag durch
Rechtsakte anderer Art festgesetzt werden.

(6) Die Erstattung wird alle zwei Wochen festgesetzt. Sie
kann zwischenzeitlich geändert werden.

(7) Die Anwendung dieser Regeln auf die gegenwärtige
Marktlage im Zuckersektor und insbesondere die Notie-
rungen und Preise für Zucker in der Gemeinschaft und
auf dem Weltmarkt führt dazu, die im Anhang angege-
benen Erstattungsbeträge festzusetzen.

(8) Die Verordnung (EG) Nr. 1260/2001 sieht keine Verlän-
gerung der Regelung über den Lagerkostenausgleich
nach dem 1. Juli 2001 vor. Dies sollte daher bei der
Festlegung der Erstattungen berücksichtigt werden, die
gewährt werden, wenn die Ausfuhr nach dem 30.
September 2001 erfolgt.

(9) Die in dieser Verordnung vorgesehenen Maßnahmen
entsprechen der Stellungnahme des Verwaltungsaus-
schusses für Zucker —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die Erstattungen bei der Ausfuhr in unverändertem Zustand
der in Artikel 1 Absatz 1 Buchstabe a) der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 genannten und nicht denaturierten Erzeugnisse
werden wie im Anhang angegeben festgesetzt.

Wird eine Ausfuhrlizenz, für die die Höhe der Erstattung
gemäß Unterabsatz 1 festgesetzt wurde, nach dem 30.
September 2001 verwendet, so wird die entsprechende Erstat-
tung um 2 EUR/100 kg netto, ausgedrückt in Weißzucker-
Äquivalent, gekürzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Juli 2001 in Kraft.
(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1.
(2) ABl. L 214 vom 8.9.1995, S. 16.
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Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Juli 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

ANHANG

zur Verordnung der Kommission vom 25. Juli 2001 zur Festsetzung der Ausfuhrerstattungen für Weißzucker
und Rohzucker in unverändertem Zustand

Erzeugniscode Bestimmung Maßeinheit Betrag der Erstattung

1701 11 90 9100 A00 EUR/100 kg 32,80 (1)
1701 11 90 9910 A00 EUR/100 kg 32,66 (1)
1701 11 90 9950 A00 EUR/100 kg (2)
1701 12 90 9100 A00 EUR/100 kg 32,80 (1)
1701 12 90 9910 A00 EUR/100 kg 32,66 (1)
1701 12 90 9950 A00 EUR/100 kg (2)
1701 91 00 9000 A00 in EUR/1 % Saccharose × 100 kg

Reingewicht
0,3566

1701 99 10 9100 A00 EUR/100 kg 35,66
1701 99 10 9910 A00 EUR/100 kg 35,50
1701 99 10 9950 A00 EUR/100 kg 35,50
1701 99 90 9100 A00 in EUR/1 % Saccharose × 100 kg

Reingewicht
0,3566

(1) Dieser Betrag gilt für Rohzucker mit einem Rendementwert von 92 v. H. Wenn der Rendementwert des ausgeführten Rohzuckers von 92
v. H. abweicht, wird der anwendbare Erstattungsbetrag gemäß den Bestimmungen von Artikel 19 Absatz 4 der Verordnung (EG) Nr.
1260/2001 des Rates errechnet.

(2) Diese Festsetzung wurde ausgesetzt durch die Verordnung (EWG) Nr. 2689/85 der Kommission (ABl. L 255 vom 26.9.1985, S. 12),
geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 3251/85 (ABl. L 309 vom 21.11.1985, S. 14).

NB: Die Erzeugniscodes sowie die Bestimmungscodes Serie „A“ sind in der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 3846/87
der Kommission (ABl. L 366 vom 24.12.1987, S. 1) festgelegt.
Die Zahlencodes für das Bestimmungsland/-gebiet sind in der Verordnung (EG) Nr. 2032/2000 der Kommission
(ABl. L 243 vom 28.9.2000, S. 14) festgelegt.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1521/2001 DER KOMMISSION
vom 25. Juli 2001

zur Bestimmung des Ausmaßes, in dem den im Juli 2001 gestellten Anträgen auf Erteilung von
Einfuhrrechten im Rahmen der in der Verordnung (EG) Nr. 1216/2001 für Litauen, Lettland und

Estland vorgesehenen Zollkontingente für Rindfleisch stattgegeben werden kann

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,
gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1216/2001 der Kommis-
sion vom 20. Juni 2001 mit Durchführungsvorschriften zu den
für Rindfleisch mit Ursprung in Estland, Lettland und Litauen
vorgesehenen Zollkontingenten für den Zeitraum vom 1.
Juli 2001 bis 30. Juni 2002 (1), insbesondere auf Artikel 3
Absatz 3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
Mit Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1216/2001
wurde festgelegt, wie viel frisches, gekühltes oder gefrorenes
Rindfleisch mit Ursprung in Litauen, Lettland und Estland
sowie Verarbeitungserzeugnisse mit Ursprung in Lettland
zwischen dem 1. Juli 2001 und dem 30. Juni 2002 zu Sonder-

bedingungen eingeführt werden dürfen. Es sind keine Anträge
auf Erteilung von Einfuhrrechten für Rindfleisch und Verarbei-
tungserzeugnisse gestellt worden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Für den Zeitraum vom 1. Juli 2001 bis 30. Juni 2002 sind
keine Anträge auf Erteilung von Einfuhrrechten im Rahmen der
Einfuhrkontingente gemäß Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung
(EG) Nr. 1216/2001 gestellt worden.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Juli 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Juli 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 165 vom 21.6.2001, S. 29.
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1522/2001 DER KOMMISSION
vom 25. Juli 2001

zur Festlegung des Umfangs, in dem den im Juli 2001 gestellten Anträgen auf Erteilung von
Lizenzen für die Einfuhr von Milcherzeugnissen im Rahmen der durch die Verordnung (EG) Nr.

1374/98 eröffneten Zollkontingente stattgegeben werden kann

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1255/1999 des Rates
vom 17. Mai 1999 über die gemeinsame Marktorganisation für
Milch und Milcherzeugnisse (1) zuletzt geändert durch die
Verordnung (EG) Nr. 1670/2000 (2),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1374/98 der Kommission
vom 29. Juni 1998 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhrregelung für Milch und Milcherzeugnisse und zur Eröff-
nung der betreffenden Zollkontingente (3), zuletzt geändert
durch die Verordnung (EG) Nr. 594/2001 (4), insbesondere auf
Artikel 14 Absatz 4,

in Erwägung nachstehenden Grundes:

Die Anträge für die in den Anhängen II und III der Verordnung
(EG) Nr. 1374/98 genannten Erzeugnisse beziehen sich auf
Mengen, die größer sind als die zur Verfügung stehenden.
Deshalb sollten Koeffizienten für die beantragten Mengen fest-
gesetzt werden —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

(1) Auf die für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember
2001 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1374/98 für die Einfuhr
von Erzeugnissen der im Anhang I der vorgeliegenden Verord-
nung genannten laufenden Nummern des Anhangs II der
Verordnung (EG) Nr. 1374/98 beantragten Lizenzen werden
die angegebenen Koeffizienten angewandt.

(2) Auf die für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember
2001 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1374/98 für die Einfuhr
von Erzeugnissen der in Anhang II dieser Verordnung
genannten laufenden Nummern des Anhangs III B der Verord-
nung (EG) Nr. 1374/98 beantragten Lizenzen werden die ange-
gebenen Koeffizienten angewandt.

(3) Auf die für den Zeitraum vom 1. Juli bis 31. Dezember
2001 gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1374/98 für die Einfuhr
von Erzeugnissen der in Anhang III dieser Verordnung
genannten laufenden Nummern des Anhangs III C der Verord-
nung (EG) Nr. 1374/98 beantragten Lizenzen werden die ange-
gebenen Koeffizienten angewandt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Juli 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Juli 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 160 vom 26.6.1999, S. 48.
(2) ABl. L 193 vom 29.7.2000, S. 10.
(3) ABl. L 185 vom 30.6.1998, S. 21.
(4) ABl. L 88 vom 28.3.2001, S. 7.
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ANHANG I

Lfd. Nummer
im Anhang II
der Verordnung
(EG) Nr. 1374/98

Lfd. TARIC-
Nummer

ZEITRAUM:
Juli-Dezember 2001

Koeffizient

33 09.4590 0,0053
34 09.4599 0,0035
36 09.4591 0,6808
37 09.4592 1,0000
38 09.4593 —
39 09.4594 0,0094
41 09.4595 0,0035
44 09.4596 0,0046

ANHANG II

Lfd. Nummer
im Anhang III B
der Verordnung
(EG) Nr. 1374/98

Lfd. TARIC-
Nummer

ZEITRAUM:
Juli-Dezember 2001

Koeffizient

13 09.4101 1,0000

ANHANG III

Lfd. Nummer
im Anhang III C
der Verordnung
(EG) Nr. 1374/98

Lfd. TARIC-
Nummer

ZEITRAUM:
Juli-Dezember 2001

Koeffizient

15 09.4151 —
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VERORDNUNG (EG) Nr. 1523/2001 DER KOMMISSION
vom 25. Juli 2001

zur Änderung der im Zuckersektor für bestimmte Erzeugnisse geltenden repräsentativen Preise
und zusätzlichen Einfuhrzölle

DIE KOMMISSION DER EUROPÄISCHEN GEMEINSCHAFTEN —

gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen
Gemeinschaft,

gestützt auf die Verordnung (EWG) Nr. 1260/2001 des Rates
vom 19. Juni 2001 über die gemeinsame Marktorganisation für
Zucker (1),

gestützt auf die Verordnung (EG) Nr. 1423/95 der Kommission
vom 23. Juni 1995 mit Durchführungsbestimmungen zur
Einfuhr von Erzeugnissen des Zuckersektors außer Melasse (2),
zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 624/98 (3),
insbesondere auf Artikel 1 Absatz 2 zweiter Unterabsatz und
Artikel 3 Absatz 1,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Die bei der Einfuhr von Weißzucker, Rohzucker und
bestimmtem Sirup zu berücksichtigenden repräsenta-
tiven Preise und zusätzlichen Einfuhrzölle wurden durch
die Verordnung (EG) Nr. 1309/2001 der Kommission (4),

geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1419/2001 (5)
festgesetzt.

(2) Die Anwendung der mit der Verordnung (EG) Nr. 1423/
95 erlassenen Festsetzungsbestimmungen auf die
Angaben, die der Kommission vorliegen, hat die Ände-
rung der geltenden Beträge gemäß dem Anhang zur
vorliegenden Verordnung zur Folge —

HAT FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1

Die bei der Einfuhr der in Artikel 1 der Verordnung (EG) Nr.
1423/95 genannten Erzeugnisse anzuwendenden repräsenta-
tiven Preise und zusätzlichen Zölle sind im Anhang festgesetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am 26. Juli 2001 in Kraft.

Diese Verordnung ist in allen ihren Teilen verbindlich und gilt unmittelbar in jedem Mitglied-
staat.

Brüssel, den 25. Juli 2001

Für die Kommission

Franz FISCHLER

Mitglied der Kommission

(1) ABl. L 178 vom 30.6.2001, S. 1.
(2) ABl. L 141 vom 24.6.1995, S. 16.
(3) ABl. L 85 vom 20.3.1998, S. 5.
(4) ABl. L 177 vom 30.6.2001, S. 21. (5) ABl. L 191 vom 13.7.2001, S. 35.
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ANHANG

zu der Verordnung der Kommission vom 25. Juli 2001 zur Änderung der bei der Einfuhr von Weißzucker,
Rohzucker und der Erzeugnisse des KN-Codes 1702 90 99 anwendbaren repräsentativen Preise und zusätzlichen

Zölle

(in EUR)

KN-Code
Repräsentativer Preis

je 100 kg
Eigengewicht

Zusätzlicher Zoll je
100 kg

Eigengewicht

1701 11 10 (1) 25,06 3,77
1701 11 90 (1) 25,06 9,00
1701 12 10 (1) 25,06 3,63
1701 12 90 (1) 25,06 8,57
1701 91 00 (2) 31,81 9,33
1701 99 10 (2) 31,81 4,81
1701 99 90 (2) 31,81 4,81
1702 90 99 (3) 0,32 0,34

(1) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der geänderten Verordnung (EWG) Nr. 431/68 des Rates (ABl. L 89 vom 10.4.1968,
S. 3).

(2) Festsetzung für die Standardqualität gemäß Artikel 1 der Verordnung (EWG) Nr. 793/72 des Rates (ABl. L 94 vom 21.4.1972, S. 1).

(3) Festsetzung pro 1 % Saccharosegehalt.
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II

(Nicht veröffentlichungsbedürftige Rechtsakte)

EUROPÄISCHE ZENTRALBANK

BESCHLUSS DER EUROPÄISCHEN ZENTRALBANK
vom 5. Juli 2001

zur Änderung des Beschlusses EZB/1998/4 über die Verabschiedung der Beschäftigungsbedin-
gungen für das Personal der Europäischen Zentralbank

(EZB/2001/6)

(2001/566/EG)

DER EZB-RAT —

gestützt auf die Satzung des Europäischen Systems der Zentral-
banken und der Europäischen Zentralbank (nachfolgend als
„Satzung“ bezeichnet), insbesondere auf Artikel 36.1,

auf Vorschlag des Direktoriums der Europäischen Zentralbank
(EZB);

unter Mitwirkung des Erweiterten Rates der EZB,

in Erwägung nachstehender Gründe:

(1) Der EZB-Rat ist satzungsgemäß dafür zuständig, die
Beschäftigungsbedingungen für das Personal der
EZB (nachfolgend als „Beschäftigungsbedingungen“
bezeichnet) auf Vorschlag des Direktoriums der EZB
festzulegen und diese, falls erforderlich, zu ändern.

(2) Der Beschluss EZB/1998/4 vom 9. Juni 1998 über die
Verabschiedung der Beschäftigungsbedingungen für das
Personal der Europäischen Zentralbank in der geän-
derten Fassung vom 31. März 1999 (1) (nachfolgend als
der „Beschluss EZB/1998/4“ bezeichnet), enthält Bestim-
mungen, die die Beschäftigungsverhältnisse zwischen der
EZB und ihrem Personal regeln.

(3) Gemäß der Politik der Transparenz der EZB werden die
Beschäftigungsbedingungen für das Personal der EZB
allen Interessenten zugänglich gemacht.

(4) Es würde den Zugang der Öffentlichkeit zu den Beschäf-
tigungsbedingungen erheblich erleichtern, wenn diese
auf der Web-Seite der EZB (http://www.ecb.int) zur
Verfügung gestellt werden —

BESCHLIESST:

Artikel 1

Artikel 2 des Beschlusses EZB/1998/4 wird aufgehoben. Ein
neuer Artikel 2 wird eingefügt mit folgendem Wortlaut:

„Zur Unterrichtung aller Interessenten werden die Beschäfti-
gungsbedingungen für das Personal der EZB der Öffentlich-
keit auf der Web-Seite der EZB (http://www.ecb.int)
zugänglich gemacht.“

Artikel 2

Dieser Beschluss wird im Amtsblatt der Europäischen Gemein-
schaften veröffentlicht.

Geschehen zu Frankfurt am Main am 5. Juli 2001.

Der Präsident der EZB

Willem F. DUISENBERG

(1) ABl. L 125 vom 19.5.1999, S. 32.
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